
Sie planen, Ihre Mitarbeiter oder sich selbst
weiterzubilden?

Altenpflegeausbildung
Überblick

Elektronische Antragstellung

Ab dem 1. November 2018 können Sie Ihren Antrag zur Förderung nun elektronisch stellen. Die
Antragstellung gestaltet sich somit noch unkomplizierter und schneller.

Schritt 1: Gehen Sie zum Punkt „Antragstellung“ auf dieser Seite. Dort gelangen Sie zur elektronischen
Antragstellung.

Schritt 2: Sie füllen Ihren Antrag online aus. Nach dem vollständigen Ausfüllen und Abschließen des
elektronischen Antrags stehen Ihnen die ausgefüllten Antragsformulare mit den vollständigen Anlagen
zum Download zur Verfügung. Zusätzlich schicken wir Ihnen eine E-Mail, die Ihren Antrag und alle Ihre
gemachten Angaben zusammenfasst.

Schritt 3: Den Antrag, der Ihnen über den Download zur Verfügung steht bzw. den wir Ihnen per
E-Mail zugeschickt haben, müssen Sie nur noch ausdrucken, unterzeichnen und per Post an uns
versenden. Die mit den Antragsunterlagen ausgedruckte Schulbescheinigung reichen Sie bitte
bei der Berufsfachschule zur Altenpflege zwecks Bestätigung ein. Die von der Altenpflegeschule
unterzeichnete Bestätigung senden Sie uns bitte anschließend ebenfalls per Post zu.

Wir unterstützen Ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft

Vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftebedarfs in der Altenpflege soll mit der Förderung die
Anzahl qualifiziert ausgebildeter Pflegekräfte im Freistaat Sachsen erhöht und die Qualität der Pflege
dauerhaft gesichert werden.

Der Pflegeberuf ist ein gesellschaftlich wichtiges Arbeitsfeld, das in den letzten Jahren deutlich
komplexer geworden ist. Dafür ist eine gute Ausbildung notwendig, die in Sachsen an zahlreichen
Altenpflegeschulen geboten wird.

Mit dem Programm „Förderung der Heilberufe“ fördern wir u. a. die Ausbildung von
Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern an Altenpflegeschulen in freier Trägerschaft in Sachsen.
Sie wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss unterstützt, der bis zu 100 Prozent der Ausgaben
beträgt, die auf dem Schulvertrag zwischen der Altenpflegeschule und der Pflegeschülerin bzw. dem
Pflegeschüler beruhen. Maximal können dies bis zu 85 Euro pro Monat sein.

Sichern Sie sich jetzt den Zuschuss für Ihre Ausbildung und informieren Sie sich hier über unser
Förderangebot.

Der Freistaat Sachsen fördert die Ausbildung an staatlich genehmigten oder anerkannten
Berufsfachschulen für Altenpflege (Altenpflegeschulen) in freier Trägerschaft durch einen nicht
rückzahlbaren Zuschuss.
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Antragsberechtigt sind angehende Pflegekräfte, gegebenenfalls vertreten durch den gesetzlichen
Vertreter, an diesen Schulen.

Wer wird gefördert

Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler an staatlich genehmigten oder anerkannten Berufsfachschulen
für Altenpflege (Altenpflegeschulen) in freier Trägerschaft

Was wird gefördert

Gefördert wird die Ausbildung an Altenpflegeschulen in freier Trägerschaft.

Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung sind unter anderem:

Zwischen der Altenpflegeschule und der angehenden Pflegekraft (Pflegeschülerin oder
dem Pflegeschüler) beziehungsweise deren gesetzlichem Vertreter besteht ein wirksamer
Schulvertrag.

Die Altenpflegeschule in freier Trägerschaft muss ihren Standort im Freistaat Sachsen haben.

Die Ausbildung wird nicht aus anderen öffentlichen Mitteln des Bundes oder des Landes
oder von Dritten, zum Beispiel der ausbildenden Einrichtung, gezahlt.

Konditionen

Zuwendungsart und -höhe

Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die Höhe
der Zuwendung beträgt bis zu 85 Euro pro Monat. Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die auf dem
Schulvertrag zwischen Altenpflegeschule und der angehenden Pflegekraft beruhen.

Ablauf/Verfahren

Zuständige Stelle

Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB).

Der Antrag ist über das Onlineformular im Förderportal auszufüllen und unter Verwendung der
entsprechenden Antragsformulare postalisch bei der SAB einzureichen.

Frist/Dauer

Der Antrag ist bis vier Monate nach Beginn der Ausbildung bei der SAB einzureichen.
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Rechtsgrundlagen/Infoblätter

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung der
Heilberufe – RL Heilberufe –

Formulare/Downloads

Antragstellung

Datenschutzhinweise für die Erhebung von personenbezogenen Daten Dritter - 64006

Antrag erstellen: Ausbildungszuschuss Altenpflege

Datenschutzhinweise für Kunden / Interessenten (DSGVO) - 64005

Auszahlung/Verwendungsnachweis

SGAP Auszahlungsantrag - 61377
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KONTAKT

Bildung und Soziales
soziales@sab.sachsen.de

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17714-RL-Heilberufe
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17714-RL-Heilberufe
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64006&areashortname=sab
https://portal.sab.sachsen.de/anonyme-aufgabe/antragstellung/uebersicht?foerdergegenstand=04201-15948
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64005&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61377&areashortname=sab
https://www.sab.sachsen.de/service/kontaktformular.jsp?to=109058&sSB=n

